
Vıele C er  Kirchen — eın Petrusdienst?

( Eıne evangelısche Stellungnahme
‚„„.Commun10 Sanctorum:“

VON ALLER PARN
Kontext und Eigenart

Commun10 Sanctorum CS) enthält dıe Ergebnisse des Gesprächs eıner se1it 908 /
arbeıtenden Theologengruppe, dıe 1im Auftrag der römiıisch-katholischen Kırche
und der evangelısch-lutherıischen Kırche in Deutschlan iıne Vorlage für den WEI1-

Dıialog zwıschen beiıden Kırchen erarbeıten hatte In handelt sıch,
WIe beım rgebnıs des ersten Gesprächs „Kirchengemeinschaft In Wort und akra-
ment  .. rezıplert 9085 und ıne auf den bılateralen und natıonalen
Dıalog begrenzte Auftragsarbeıi für dıe kırchliche Dıskussıion in der Absıcht, dıe
beıden deutschen Kırchen In Ifenen oder strıttiıgen Fragen der Ekklesiologıe e1IN-
ander deutlicher wahrnehmbar und gegenseltig als Kırche weıtergehend als bısher
annehmbar machen. i L

Diıie oppelte Begrenzung VON hat Vorteıinle und Nachteıle. Z den letzteren Wgehört dıe mangelnde Vernetzung mıt den multilateralen und supranationalen Öku- Vernebh,  ba
menıschen Dıalogen, insbesondere mıt dem Ergebnisdokument „Dıie Kırche Jesu
Christıi“ der Vollversammlung der Leuenberger Kırchengemeinschaft (1994) VOIl

995 und dem Studientext des ORK .Ihe ature and the Purpose of the Church“
VON 998 Das könnte Schwierigkeıiten verursachen DIie KD MUuSS sıch Pru-
fen. ob dıe Verpflichtungen, dıie 61@e 1Im Dıalog mıt der römiısch-katholıschen Kırche
eingeht, vereinbar sınd mıt den Verpflichtungen, dıe S1e In der eingegangen ist
Die reformıerten und unlerten Kırchen sollten unverzüglıch hıerüber konsultiert
werden. Ferner dıe KD sıch darüber 1mM Klaren se1n, dass eın exti WIEe

als olcher dıe römısch-katholische Bereıitschaft NUTr bılateralen Dıalogen
akzeptiert. Das Mag einstweıllen sınnvoll se1nN, darf aber nıcht WIE selbstverständ-
ıch erscheıinen. Man würde SONS eınen wesentlichen Aspekt der römisch-katholi1-
schen Ekklesiologie für raglos hınnehmen: dass dıie römiısch-katholische Kırche

d alter parn ist Professor für Systematısche Theologıie der Friedrich-  exXander-
Unıiversıtät Erlangen-Nürnberg.
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3 VA}S Da EDn  %‘;’1;?Äft\"i“z. Z OX  }££}0 A ; X Jii: 8  {  VL  OM L.„ £»«i.[1'9 v\ ’.‚°Y*». LiLum SEL  41“.'‚ä3‘>5€ %.;r„.ä\}*z„ HAIn XC  das_historische Kontinuum der Fülle des_Christlichen und _ geistliche_Mitte_des __  ET SE  Gesamtchristentums_sei, die anderen Kirchen und „Gemeinschaften‘ Abspaltun-.  AAr  gen von dieser Mitte. Auch CS tendiert gelegentlich zu dieser Sicht — immerhin  viel weniger als „Dominus Iesus“, das eine solche Sicht ja prononciert behauptet.  \/C\’ AA  Dn  ol  Den Nachteilen stehen jedoch V0£}üg; gegenüber, die_ nicht gering geschätzt  werden sollten. Zu ihnen gehören die weniger komplexe Situation des in CS doku-  (ZM  ®  mentierten Gesprächs, seine‘größere Nähe zu konkreten Kirchen, zu ihren Institu-  ET  Aı U  n  V  . tionen, ihren Frömmigkeitsgestalten und zu ihrer bereits realen ökumenischen Pra-  xis. Von erheblicher Bedeutung ist auch dieQuantitativ umfänglichere und qualita-  “ Taenıminit tiv bessere gegenseitige Kenntnis nicht nur in den Inhalten oder Positionen, son-  dern_auch in _der Methodik und im Stil theologischen Denkens, Mitteilens und  (gemeinsamen) Lernens. Das hat in CS nicht zuletzt die Folge, dass die Theologi-  schen Fakultäten zur Beteiligung am Gespräch über CS aufgefordert werden. Vor  allem aber geht die gegenseitige Adaption der beiden Bekenntnistraditionen  N]  erstaunlich weit. Allerdings steht sowohl in der sprachlichen Eorm als auch in der  U  Va  argumentativen Struktur sogar gemeinsamer Aussagen das Vaticanum II recht deut-  Jar  /lich im Vordergrund. Auch fällt auf, in welchem Umfang CS statt eigener theolo-  En  gischer, d.h. schriftgemäßer Begründung auf „bereits vorhandene Dialogergeb-  nisse‘“ zurückgreift, auch wo diese nicht von den Kirchen approbiert sind. Die  Begrenzung des ökumenischen Gesprächshorizontes sollte jedoch nicht in die Bin-  nenverständigung ökumenischer Gremien umschlagen.  Vorteile und Nachteile bedenkend ist CS eine diskussionswürdige ekklesiologi-  sche Herausforderung. Stark ist CS darin, dass sie für beide Kirchen eine Fort-  schreibung ihrer jeweiligen Bekenntnistradition zum Thema „Kirche“ vorschlägt,  nach der Maßgabe der ökumenischen Zielsetzung, wie sie mit den Formeln „kon-  ziliare Gemeinschaft‘“ der Kirchen in „versöhnter Verschiedenheit‘“ bezeichnet ist.  CS folgt den Grundsätzen ökumenischer Hermeneutik, die auf einen „differenzier-  ten Konsens“ zielen, wie schon „Lehrverurteilungen — kirchentrennend?‘“ (1994).  Diese Zielsetzung will die konfessionellen Unterschiede nicht verdrängen, sondern  ausdrücklich nennen, sie jedoch zugleich auf Gemeinsamkeiten im „Anliegen“ und  also im Wesentlichen hin neu zu verstehen suchen. Allerdings bleibt die Frage, wie  sich ein solcher differenzierter Konsens im Blick auf die Lehre zu dem angegebe-  nen Modell ökumenischer Kirchengemeinschaft (wenn es denn eindeutig ist) und  der darin obwaltenden Hermeneutik verhält. Einstweilen mutet CS beiden Kirchen  (beide heißen auch „Kirche‘“) eine ökumenisch und zugleich konfessionell moti-  vierte Arbeit an ihrem jeweiligen Selbstverständnis als Kirche zu.  IT. Die neuen Themen  Die Herausforderung, die CS bedeutet, hat die Gestalt dreier Diskussionsange-  bote. Es handelt sich um drei Themen, die neu in den Dialog eingeführt werden  (Vorwort). Alle sind ekklesiologisch bedeutsam, allerdings in recht unterschiedli-  cher Weise.  236
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das hıstorıische Kontinuum der Fülle des Christliıchen und geistliıche_Mıtte
Gesamtchrıistentu  seı, dıe anderen  2} Kırchen  1L LLULL und  ALINML „Gemeinschaften‘‘ Abspaltun-
Von r Miıtte, Auch tendiert gelegentlich cdieser Sıcht immerhın
viel wen1ger als „Dominus lesus  . das ıne solche Sıiıcht Ja prononcılert behauptet.\VesV S

(Drnl Den Nachteıilen stehen jedoch Vorzüge gegenüber, dıe nıcht gering geschätzt
werden sollten. /u ıhnen gel/1‚o;exg dıe weniıger komplexe Sıtuation des in CS doku-
mentierten Gesprächs, seine*“sTÖßere Nähe nkreten Kırchen, zu ıhren  11 Instıt
tıonen, ihren Frömmigkeıtsgestalten und iıhrer bereıts realen kumeniıschen Pra-
IS Von erheblicher Bedeutung ist auch dieWuantitativ umfänglıchere und qualıita-

A Wnnim\ tıv-bessere  1V VD gegen  1ge Kenntniıs nıcht nur ın den Inhalten oder Posıtionen, s
dern_auch ın der Methodik und ım Stil theolog1ıschen Denkens, _ Miıtteilens  AL O ONANAL A VENLLENUUNSEEN - AALEND MMM MPUAR ARANUNSEN/ m MN und
(gemeiınsamen) ernens: Das hat ın CS nıcht zuletzt cdıe olge, dass dıe eolog1-
schen Fakultäten ZUT Beteilıgung A espräc über aufgefordert werden. Vor
allem aber geht dıe gegenseıltige Adaptıon der beıden Bekenntnistradıtionen
erstaunlıch elıt Allerdings steht sowohl in der sprachlıchen Form als auch in der

Lea argumentatıven Struktur SOa geme1insamer Aussagen das Vatıcanum IL recht deut-
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nısse““ zurückgreiıft, auch cdiese nıcht VON den Kırchen approbiert sınd. DiIie
Begrenzung des ökumeniıschen Gesprächshorizontes sollte jedoch nıcht in die Bın-
nenverständıgung ökumeniıscher tremı1en umschlagen.

Vorteınle und Nachteıle bedenkend i1st CS 1ne dıiskussionswürdıge ekklesi0log1-
sche Herausforderung. Stark ist darın, dass S1e für beıde Kırchen ıne OTt-
schreibung ihrer jeweılıgen Bekenntnistradıtion ZU Ihema „Kırche"” vorschlägt,
nach der Maßgabe der Öökumenıschen Zielsetzung, WIEe S1€e mıiıt den Formeln „„kon-
zıll1are Gemeninschaft“ der Kırchen in „„versöhnter Verschiedenheit“‘ bezeichnet ist.
CS olg den (Girundsätzen ökumeniıscher Hermeneutik, die auf eınen „dıfferenzıler-
ten onsens“ zielen. W1IEe schon „Lehrverurteilungen kırchentrennend?“* (1994)
Diese Zielsetzung 111 dıe konfessionellen Unterschiede nıcht verdrängen, sondern
ausdrücklıch NECMNNCH, S1€e jedoch zugle1c auf Gemelinsamkeıten 1mM „Anlıegen" und
also 1m Wesentlıchen hın NCUu verstehen suchen. Allerdings bleibt die rage, WIEe
sıch eın solcher differenzilerter ONSENS 1mM Blıck auf die Lehre dem angegebe-
nNenNn Modell ökumenischer Kırchengemeinschaft (wenn denn eindeutig 1Sst) und
der darın obwaltenden Hermeneutik erhält Einstweilen beıden Kırchen
(beıde heißen auch AKILCHE) ıne ökumenisch un: zugle1ic konfessionell mot1-
vierte Arbeıt ihrem jeweiligen Selbstverständnis als Kırche

Die Themen
DIie Herausforderung, die bedeutet, hat dıe Gestalt drejier Dıiskussionsange-

bote Es handelt sıch dre1 Themen, dıe 1ICUu in den Dıialog eingeführt werden
( Vorwort). Alle sınd ekklesiologisch bedeutsam, allerdings in recht unterschıiedli-
cher We1se.
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Für eıinen echten Dıalog wenıigsten wichtig ist das drıtte der Themen, das
Kapıtel VT DE (Gemeninschaft der eılıgen über den 'Tod hınaus“ 026 Ks
hat 1Im Wesentlıchen dıie Aufgabe, /ugänge ZUT römısch-katholischen Frömmigkeıt

eröffnen, insbesondere die Heıligen- und Marienverehrung den evangelısch-
lutherischen Christen verständlıch und schätzbar machen. Dieses Kapıtel hat
zugegebenermaßen ıne andere Sprache und stellt ıne andere theologısche
Gattung dar. SO sympathısch dieses Verfahren 1st, verschleift doch dogmatı-
sche Dıfferenzen etwa be1l „Fegeiecuer . 272510 nıcht zuletzt überge dıe erheb-
lıchen Unterschıede zwıschen dem gEWISS selbstkrıtisch) als ‚katho  h“
Bezeichneten und der Praxıs, W1e S1E eIiwa 1m Rom des „Heılıgen Jahres* 2000
wıeder beobachten W ar. Verschliffen ırd auch der Unterschied zwıschen
„gedenken“ und „‚ehren“ einerse1lts (CA AAIU, XAXLK4: 230 32 un: dem ohne
weılteres eingeführten ‚„‚verehren“ andererseı1ts. SO ırd scheınbar plausı1-
bel, den Unterschied zwıschen dem ‚„‚.Gedenken der Heılıgen 1m (Gjebet (jott“
und dem Gedächtnıs der Heılıgen in „Gestalt eiıner Anrufung“ als auch „.nach ‚Vanl-

gelıschem(!) Verständnis nıcht kırchentrennend“ anzusehen geradeswegs
ASm HZ (Z23% 243)

Im Blıck auf Marıa, dıe Multter Jesu, ist die Feststellung richtig, dass S1e. uch
„evangelısch“ ist (256: übrıgens: Ist S1e auch ıne udısche Fromme’). DIe Anru-
fung Marıas ist nach evangelıschem Verständnis jedoch ausgeschlossen, gerade
eı1l S1e. 1E Heılıge, nämlıch dıe erste Glaubende 1st, WIe CS richtig sagtl („„Ver-
Örperung des Rechtfertigungsgeschehens“, 267) dıstanzıert sıch VOoO Prädı-
kat „Mıttlerin"“, wırbt aber für dıe Akzeptanz der UCIL, „zutiefst doxologische(n)“
Marıendogmen 265) Es bleibt jedoch unerklärt, Von Marıa dasje-
nıge „1n der Zeitform der Vergangenheıt“ bekannt wiırd, Was WIT erst Zals offnung
für uns  c bekennen Außer Betracht bleibt auch, dass vn sıch nıcht nur
eın „‚Bekenntnis““, sondern eın „Dogma” 1m römısch-katholischen Verständnıs
andelt, das nämlıch nıcht unmıittelbar In der eılıgen Schrift verankert J7 se1ın
braucht. „1m ınklang mıt der Offenbarung stehen können (ZIE 2651)
Wenn WITr Evangelıschen aufgefordert werden, des Ziels der Einheit 1mM (jlau-
ben wıllen das Bemühen der römısch-katholischen Seıte würdıgen, ‚.dıe Stel-
lung Marıas chrıstologısch und ekklesiologisch begründen“ dann zeiıgt
der /usatz „und ekklesiologisch“ dıe noch bestehende Grenze eıner solchen Wür-
dıgung dıe lendenz ZUrT Verschleifung VON „Chrıstus" und „Kıirche“.

TE
Für den evangelıschen Leser ist VON größerer ekklesiologıscher Relevanz das

erste der Ihemen, Kap „„‚„Gemeinschaft der Heılıgen durch Wort und
Sakrament‘“‘ (35—89) Es stellt den in nıcht wenıgem gelungenen Versuch dar, das
evangelısche Schriftprinzip In einen ekklesiologıischen Kontext stellen und dort
mıt dem trıdentinıschen Prinzıp der doppelten (schrıftlıchen un mündlıchen) Ira-
dıtion versöhnen. Als ekklesio0logıischer Kontext des Schriftprinz1ıps wird, auch
in evangelıscher Sıcht Sanz riıchtig, dıe zugleıich worthafte und sakramentale Prä-
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SUuNg der Kırche namhaft gemacht (376 mıt VID DiIies unterstellt, wıederum
gul evangelısch, den /usammenhang VO  e Evangelıum und Sakrament als Gestal-
ten der „VoNn außen her und el dıe Menschen 1Im Innersten“ treffenden un
he1ilsam verändernden Gegenwart Christi (C36; mıt Mıiıt diıeser Konstella-
t10Nn werden SstereoLype, aber schiefe Unterscheidungen VO  w vornhereın A1-
standslos, als selen dıie reformatorıischen Kırchen solche des Wortes und der
chrıft, dıe römisch-katholische Kırche dagegen dıe der Tradıtiıon und des Sakra-
ments

ESs 1st 1Un durchaus evangelısche Überzeugung, dass die Heilige Schrift ıhre
eigentümlıche Wırksamkeıt „nıemals isolhert“ 503 sondern 1mM /usammenhang
mıt der Überlieferung der Kırche als einer Zeugn1Ss- und Auslegungsge-
meıinschaft entfaltet, und dass in ihr mehrere „Erkenntnis- und Bezeugungsinstan-
ZeN zusammenwirken:“ 45) DIie Reihung der fünf Instanzen Heılıge chrıft,
kırchliche Tradıtion, Glaubenssinn der Gläubigen, Lehramt, Theologıe ist ın der
evangelischen ogmatı allerdings unublıc anders als in der römısch-katholı-
schen Fundamentaltheologıe. Doch wıll dıese KEIBE: schon mıt Rücksıicht auf
Vatıcanum I1 (DV nıcht ddıtıv verstanden WwI1IsSsen. Dıe besondere, erste un
übergeordnete ellung der Heılıgen Schrift ırd vielmehr darın begründet, dass
S1e für den Christusglauben hiınsıchtliıch se1iner Heılsgewissheıt 1st und
hınsıchtlıch se1ıner Wahrheıit dıie letztmaßgeblıche, „unüberbıetbare un unersetz-
bare Autorıität“ verkörpert (norma HOTIMANLS HON NOYMALA, 40611, 56, B Z4E)

DIie Beschreibung der anderen Bezeugungsinstanzen ist beachtlıch, schon dıe der
kırchlichen Glaubensüberlieferung iın ihrer Vielgestaltigkeıt (5S1) Für den CVaNSC-
ıschen Leser noch bedeutsamer Ist dıe Darstellung des SCHSUN fidel aller (läubi-
SCH Diesem C’harısma wırd ıne eigenständıge, aktıve aber auch krıtische Bedeu-
(ung für das rechte Verstehen, für dıie Vertiefung und für dıe Bezeugung des Gilau-
bens zugesprochen 5 A Diese Vatıcanum 11 (Lumen Gentium ILG|] 12) NEeCU
akzentulerende Funktion könnte vielleicht dem entsprechen, Was evangelısch als
MUSTUÜS CONSCHSUÜUS bezeichnet wırd, qals ‚„Antwort des aubens  o 54) auf das
Evangelıum, ıne Antwort, die J6 und dann ın einem Bekenntnis als solche festge-
stellt wırd 58) Auch die Eınbeziehung der wıissenschaftlıchen Theologıe ist bemer-
kenswert: Ihre Bedeutung für dıe Gemennschaft der (Glaubenden wırd nıcht
sondern 22R iıhrer methodisch-rationalen Verfassung, und ebenso nıcht bloß
e ıhres konstruktıven, sondern auch S! ihres kriıtiıschen Potentials testge-
stellt 691) Allerdings erscheıint die Theologıe auf iıhren normatıven Aspekt
verengt, und auch dieser bleıbt ambıvalent. Denn nterordnung der Theologıie
unter dıe Schrift und(!) hre kırchliche Bındung beseitigen nıcht. sondern tellen
erst das konfessionelle Problem. Es besteht darın, dass nach römısch-katholischer
Auffassung in jener kırchlichen Bındung, d.h durch das bischöfliche Lehramt,
definıtiv bestimmt wiırd, ob Theologıe schrıftgemäß ist. Nıcht zufällieg kommt dıe
unıversıtäre, hler: dıe instıtutionell VON der verfassten Kırche unabhängıge und ıhr
gerade dadurch dıenende) Theologıie nıcht VOTL.

Nıcht die Eıgenständigkeıt der fünf Bezeugungsinstanzen, sondern iıhr /usam-
menwiırken ist mıthın das eigentliche Problem. Und iragt sıch, ob C $ aller
Bemühung, wirklıch dem evangelıschen sola Scriptura efecht ırd Falırerwelise

238



[11USS INan A dass CS nıcht vorg1bt das Verhältnıs der Bezeugungsıinstanzen
schon abschließend geklärt en 45) Für dıe e1iftere Klärung WAalc ber daran

C1I1NNETIN WIC das Schrıiftprinzıp der Konkordienformel interpretiert wırd
(Epıtome Summ Begriff nıcht zıUie: Es schlıeßt keineswegs CIM dass
JEHNC Bezeugungsinstanzen „„Zusammenwırken MUSsSsSen ‚„„‚aufeıinander Al SC-
WICSCII sınd un Siehgedingen  .6 h dass hre faktısche Interaktıon
111C „notwendıge” 1SL (45 82) DIe Reformatıon iineg bekanntlıc damıt
dass cdıe Heılıge chrıft SC saämtlıche anderen Bezeugungsinstanzen aufgeboten
wurde

Mıt ıhrer Annahme der materı1alen Suffizienz und der Letztmaßstäblichkeit der
Heılıgen chrıft kann dıe Verpflichtung auf e Tradıtion ihrer doppelten
schrıiftlichen WI1C mündlıchen Gestalt ökumeniısch plausıbel interpretheren Der
möglıche ONSsSeNS über dıe nNOrMAala endet jedoch be1l der Antwort auf dıe
rage WET dıe Iradıtıon handhabt und auslegt Obwohl CS ıe Iradıtiıon nıcht auf
das kırchliche Lehramt reduzıiert sondern mMiı1t den Erfahrungen der AaNZCH Kırche
zusammensı1eht 1 I} 1ST doch das hiıerarchıische Lehramt das W äal SC1-

nerse1lits dem Wort (jottes untergeordnet dennoch MI1 dem Anspruch auf „rel1-
S9105 gegründeten Gehorsam  .. der Gläubigen (61 65) diıese Iradıtıon authentisch
und verbindlıch auslegt Es wiırkt daher befremdlıich WL dıe Iradıtiıon qals der
Kırche ausgelegte Schrift WAar als unverzıchtbar für deren Verstehen bezeıchnet
wIird der Unterschied aber zwıschen Bekenntnis qals ‚Antwort des auDens und
o2ma als „zugleıch Gestalt der Verkündıgung, 1Iso Orm des Evangelıums” 54)
nıvelhert wırd Das verschleilert 11UT den NSpruc des bischöfliıchen Lehramts auf
etztverbiındlıch handelnde Autorıtät

Umso wichtiger 1ST testzuhalten dass den evangelısch richtigen Weg ZUT

Klärung des schrıftgemäßen usammenwirkens der Bezeugungsinstanzen des
Glaubens kennt raum) C1M dass dıe konfessionelle Kontroverse hiınsıchtlich der
Jräger des Lehramtes noch nıcht gelöst 1ST und stellt den Kern des Problems
gehorsamheischende Biıschöfe und aps eINeETrSEITS HHASAUS CONSECHSUS der ord1-
nıerten und nıchtordinıerten Gemeıindeglieder andererseı1ts dıe Kontroverse
hinsıchtlıch der „Unfehlbarkeıt‘ richtig dar Der Vorschlag lautet, dıe
Gegensätze entschärfen auf dem Boden der SCINCINSANMICH Überzeugung VO  —_ der
„Selbstauslegungskraft des Wortes (Jottes“ 68) ber WIC SCWISS ist dıe UÜberzeu-
SUunNg, dass der Herr der Kırche sıch ıhr auf cdiese Weılise als selbst der
Kraft des eılıgen (Ge1lstes wırksam vergegenwärtigt? Solange dıe eizıge Selbst-
definıtion des römısch katholıschen eNramts und spezlell SCINECET päpstlıchen
Unfehlbarkeit gılt sınd da Zweiıftel angezeıgt In €1 1C auf den
„Petrusdienst dass “der Ireue ZU bıblıschen Wort sowl1e|[!| der verbindlichen
Iradıtion der Kırche verpflichtet SC Tradıtion dıe aber doch
selbst etztverbindlıch definiert!

L5

DIie wıichtigste Herausforderung 111 CS hegt WIC 1Un schon deutlıch geworden
In der Formulierung Ökumenischen Ekklesiologie der das Lehr- nd Le1i-
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der römiısch-katholischen Kırche iıne besondere Aufgabe und eınen
unverzıchtbaren Platz hat Für ıne solche Ekklesiologie macht 116 Reıhe VOoN
Annahmen stark, die uch in evangelıscher Perspektive wesentlıch Sınd Die wıch-
tigste wırd sogleıc Anfang als gemeınsame Perspektive der Verständigung
namhaft emacht: der 1m Tautfbekenntnis en (jetauften zugee1gnete Glaube
dıe „Gemeiıinschaft der Heılıgen" CHE das übrigens L1UT westliche Apostol1ıcum qals
Taufbekenntnis bezeichnen, ıst freiliıch problematısch). SO wırd der schıiefeA‘\f‚\aé"Gegensatzer angeblich nur auf den  annn  e Glauben der VLLE  eINZE  Gemeın-

I b hukba. \ deglieder abhebenden Van elischen Ca O  spirit RN  6C er_angeblıch.nur
(FAOAUMLO E E E E E E a E E e

auf das Amt, die Sakramente und dıie Tradıtıon abhebenden („ınstitu-
E ol tonalistisch  0 VANSLLGLLLDELLUDN/ALM  :< Normvorstellung für dıe chrıistliıche Kırche VOIl vornhereın VCI-

mleden. Das Öökumeniısche Datum des Taufbekenntnisses 1st sodann dıie Grundlage
eiıner Communio-Ekklesiologie”, dıe In der irühen Kırche ausgebildet un!
heute In der Lehre der orthodoxen, römiısch-katholıschen. anglıkanıschen und
utherischen Kırchen präsent sıeht Z3)eCT2AA 1e wıicht! Sten Kennzeıichen dieser Ekklesiolo 1e sınd dıie folgenden dre1 ZumDayY  IOu  n und In deutlichsten herausgestellt, dıA E Tommunı10-Struktur“‘ der Kır-
che sol] den Vorran haben VOT iıhren institutionellen und hıerarchıschen Elemen-Dzweıten wıll e für deren Klärung, uch für ıe noch offenen Fra-
SCH hinsıchtlich des geistliıchen Amtes den Ausgangspunkt beiıim .„Priestertum aller
Getauften“‘ un beım „D1  Charakter der Amter in der Kırche für che“
nehmen 130 drıtten besteht ıne „Spannung HE

wıschen dem Geheimnıis der_
Kırche und iıhrer Gestalt In der Weit C AUus cdieser pannung und aus dem unter-
schıedlichen Umgang mıt ihr resultieren auch dıe ekklesiologischen Dıfferenzen,

deren Relatıvierung Zzugunsten einNes dıfferenzilerten Onsens’ arbeıtet.
/umal das letztgenannte Kennzeıiıchen lässt schon sprachlich ahnen, WOrIın dıe Pro-
ematı der Inıtlatıve in 1eg KEine evangelısche Formuhierung cdieser Span-
NUNS würde der irdıschen Gestalt“ der Kırche Jesu Chrıstı vermutlıch nıcht das
„ Geheimnts (mysterıum)“ gegenüberstellen, das die Kırche „ihrem innersten
Wesen ach“ 1ST, sondern würde der „Gestalt‘“ eiıner Kırche ihren rTun In Erinne-
LUNS rufen, Jesus Chrıstus. DIe Gestalt VoNnNn Kırche hätte dann ausschlıeßlich der
Wırksamkeiıt des Evangelıums Jesu Chrıstı dıenen, und 1E waäre ıtısch
efragen, ob S1e sıch nıcht, auch iın iıhrem Vermıittlungsdienst, VOT Jesus Christus
selbst schiebt.

CS versucht, dem evangelıschen Umgang nıt der pannung VO  — Gestalt und
Geheimnıs der Kırche VOIl Anfang ereccht werden. Jede Kırche, dıe diesen
Namen Recht führt, oründe 1m „zentralen Geschehen VOoON Kreuz und Auferste-
hung Jesu  ‚0R ihre Lebensgestalt, iıhr Zeugn1s und iıhr Dienst mMuUsse ; VO: (jottes-
dienst bestimmt‘““ se1n, S1Ee sSe1 „apostolısch” durch iıhre Überlieferungstreue (10, E
19; 187); das trinıtarısche Vor- und Urbild der Kırche als COMMUNI1O wırd nıcht 5SPC-
kulatıv gewendet, sondern 1M Medium der bıblıschen Bılder VOoO ‚„‚wandernden
Gottesvolk“‘, VOoNn „Le1b“ und ‚Braut Christ1:‘ und VO „Tempel des eılıgen Ge1l-
stes  0U angesprochen 2611) ar' wırd sodann dıe bleibende Unterordnung der Kır-
che unter ıhren erirn eiınerseı1ts, ihre unabschließbare Erneuerungsbedürftigkeit
andererseıts betont: S1e hat den sündıgen Strukturen der sıchtbaren Welt teıl und
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S1e ist dıe „Gemeınnschaft der gerechtfertigten Sünder“ (6 87 mıt S, 89.5, 90f)
Gut evangelısch ist aber auch, dıe Kırche gleichwohl ql Zeichen und Werk-
ZCUS des Heiıls‘‘ verstehen, we1ıl und insofern S1e. CYrealura verbı ist (37 mıt
VÄI:;: 859.1)

Auf diıeser rundlage übernımmt CS: lutherischer Bedenken, den se1ıt Vatı-AaDU 1{1 eingeführten analogen Gebrauch des Wortes „S  ament“‘ für dıe Kırche:
„Grundsakrament‘‘,  /r Sanz abhängıg VO „Ur-Sakrament“ Jesus Christus SE S61)S EG E
Jenes doppelte Bedenken möchte, dass der Begrıff des Sakraments auf dıe Heiıls-
gabe und allenfalls auf den eber, also Jesus Christus, angewandt werden sollte,
nıcht ber auf das bloß vermiıttelnde Handeln der rche, dıe eben heilıg und SUN-
dıg zugle1ic ist 88) Auch ( sagl, dass die Kırche nıcht über dıe Wahrheıit VCI-

füge, vielmehr dıe Verheißung habe, in ıhr leıben, „WCNn S1e sıch immer WIEe-
der ıhr zurückrufen lässt  .. (43; „Stückwerk“ 6, 44) Gleichwohl wırd, und War
als gemeınsame Überzeugung, behauptet, ‚‚dass die Kırche als I1 ın der Wahr-
heıt bleibt“‘ 62) Hıer hat dıe Unterscheidung zwıschen der Kırche „1mM einzelnen‘“‘
(oder „Gestalt‘‘) und der „„als ganzer” Cr „Myster1um‘‘) dıe evangelısche Unter-
scheidung zwıschen der .„„sıchtbaren Kırche" und der „verheißenen ahrheiıt‘“ bZzw.
der „geglaubten Kırche‘““ semantısch D Verschwınden gebracht! Nun, laut VOor-
OIrTt überlässt CS dıe Fragen des ‚„„Verhältnisses VoN SI1IC  arkeıt und Unsıchtbar-
keıt der Kırche, ıhre Heılıgkeıt und Sündhaftigkeıit“ andern Dıalogensie ist die „Gemeinschaft der gerechtfertigten Sünder“ (6, 87 mit LG 8, 89.5, 90f).  Gut evangelisch ist es aber auch, die Kirche gleichwohl „als Zeichen und Werk-  zeug des Heils“ zu verstehen, weil und insofern sie creatura verbi ist (37 mit CA  VE 89  Auf dieser Grundlage übernimmt CS, trotz lutherischer Bedenken, den seit Vati-  UJYCerD  canum II eingeführten analogen Gebrauch des Wortes „Sakrament“‘ für die Kirche:  „Grundsakrament“, ganz abhängig vom „Ur-Sakrament‘“ Jesus Christus (37, 86f).  '6('r()er z  SCHAYOM@W.R  Jenes doppelte Bedenken möchte, dass der Begriff des Sakraments auf die Heils- -  gabe und allenfalls auf den Geber, also Jesus Christus, angewandt werden sollte,  nicht aber auf das bloß vermittelnde Handeln der Kirche, die eben heilig und sün-  dig zugleich ist (88). Auch CS sagt, dass die Kirche nicht über die Wahrheit ver-  füge, vielmehr die Verheißung habe, in ihr zu bleiben, „wenn sie sich immer wie-  der zu ihr zurückrufen lässt“ (43; „Stückwerk“ 6, 44). Gleichwohl wird, und zwar  als gemeinsame Überzeugung, behauptet, „dass die Kirche als ganze in der Wahr-  heit bleibt“ (62). Hier hat die Unterscheidung zwischen der Kirche „im einzelnen“  (oder „Gestalt‘“) und der „als ganzer““ (oder „Mysterium“) die evangelische Unter-  scheidung zwischen der „sichtbaren Kirche“ und der „verheißenen Wahrheit‘““ bzw.  der „geglaubten Kirche‘“ semantisch zum Verschwinden gebracht! Nun, laut Vor-  wort überlässt CS die Fragen des „Verhältnisses von Sichtbarkeit und Unsichtbar-  keit der Kirche, ihre Heiligkeit und Sündhaftigkeit‘“ andern Dialogen...  Die in CS festgehaltene Unterscheidung der heilsmittlerischen Wirksamkeit der  Kirche und der alleinigen Wirksamkeit Jesu Christi in der Teilgabe am Heil (88)  gerät vollends ins Zwielicht, wenn das Verhältnis von Christus und Kirche „als  Miteinander von Einheit und Unterschiedenheit‘ bestimmt wird (89.5). Dieses  „Miteinander*“ ist ohnedies harmonischer als es die Dramatik von „heilig und sün-  dig“ wäre, auch als die laut CS doch konstitutive „Spannung“ zwischen Mysterium  und Gestalt der Kirche. CS tendiert hier zu jener Verschleifung, die neuestens in  „Dominus Iesus‘“ wieder formuliert wurde „...dürfen Christus und die Kirche nicht  miteinander verwechselt, aber auch nicht voneinander getrennt werden. Sie bilden  366  zusammen|[!] den einzigen, ganzen Christus  (DI 16). In diesem, für eine evange-  lische Ekklesiologie unannehmbaren Satz tritt der oben bemerkte terminologische  Unterschied von „Mysterium“‘ und „Grund“ als Diskrepanz in der Sache auf.  II. Universalkirchlicher Petrusdienst und römisches Papstamt  CS lässt klar erkennen, dass die Frage, die den Gang der Ökumene der römisch-  katholischen Kirche und der lutherischen Kirchen entscheiden wird, folgende ist:  Wie versteht und verhält sich die „Gemeinschaft der Heiligen‘“, das Zeichen des  Heils, im Zusammenhang mit und in der Unterscheidung vom Grund des Heils,  Jesus Christus? Wie bezieht die Kirche ihre Aufgabe, das Evangelium zu vermit-  teln, auf deren Voraussetzung, dass sie selbst Adressatin des Evangeliums ist (44),  das sie selbst nicht anders als bloß empfangen kann? CS lässt auch keinen Zweifel  daran, dass diese Frage ihren Ort dort hat, wo die Wechselwirkung der Erkenntnis-  und Bezeugungsinstanzen des Evangeliums in einer Kirche juridisch-institutionell  festgelegt ist und praktisch sich vollzieht. Eben dies ist zwischen den beiden Kir-  241Die in festgehaltene Unterscheidung der heilsmuittlerischen Wırksamkeıit der
Kırche und der alleinıgen Wırksamkeit Jesu Christi in der Teıulgabe Heıl 88)
geräat vollends INSs Zwielıicht,. WEeENN das Verhältnıis VON Chrıistus und Kırche „als
Mıteinander VO  —; Einheit und Unterschiedenheit“ bestimmt wırd Dieses
„Mıteiınander:‘‘ 1Sst ohnedies harmoniıscher qls dıe Dramatık VON „heılıg und SUN-
dıg  66 waäre, auch als dıe aut doch konstitutive „5Spannung“ zwıschen Mysteriıum
un Gestalt der Kırche. CS tendiert hıer jener Verschleifung, dıe neuestens ın
„Domiınus lesus“ wlieder formulhiert wurde dürfen Chrıistus und die Kırche nıcht
mıteinander verwechselt, aber auch nıcht voneınander werden. Sıe bılden

366zusammen|!| den einz1gen, aNzZCNH Chrıistus (DI 16) In diesem, für iıne CVANSC-
lısche Ekklesiologie unannehmbaren Satz trıtt der oben bemerkte termınologısche
Unterschied Von „Mysterium“ und - Grund: als Dıskrepanz in der aC auf.

IIIl. Universalkirchlicher Petrusdienst und römisches Papstamt
lässt klar erkennen, dass dıe rage, dıie den Gang der Okumene der römiısch-

katholischen Kırche und der lutherischen Kırchen entscheiden wird, olgende 1st
Wıe versteht und verhält sıch dıe „„‚„Gemeinschaft der eılıgen“, das Zeichen des
eıls, 1m /usammenhang mıt und in der Unterscheidung VO TUN:! des Heıls,
Jesus Christus? Wıe bezieht dıe Kırche iıhre Aufgabe, das Evangelıum vermıiıt-
teln, auf deren Voraussetzung, dass S1E selbst Adressatın des Evangelıums ist 44)
das S1e selbst nıcht anders als bloß empfangen kann? lässt auch keinen Zweıftel
daran, dass diese Frage ihren Ort dort hat, cdie Wechselwirkung der Erkenntnis-
und Bezeugungsinstanzen des Evangelıums in eıner Kırche Jurıdısch-institutionell
festgelegt ist und praktısch sıch vollzıeht. ben dies ist zwıschen den beıden Kır
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chen nach W1e VOT strıttig: Wie kann der nNspruc e1Ines geistlıchen mtes, das sıch
durch sakramentale Weıhe und rechtlıche Vollmacht VON der ellung der Laien In
der Kırche dem Wesen nach unterscheı1det, mıt eıner Auffassung des geistliıchen
Amtes zusammenbestehen, dıe das Bleıben der Kırche In der Wahrheıit diıeser
selbst, Jesus Chrıstus, Zzutraut und daher auftf e1in durch Menschen geführtes aber
Jure diviıno letztentscheı1dendes Lehramt verzıichtet und sıch muıt dem /usammen-
wırken mehrerer verantwortlicher Instanzen, nıcht zuletzt der dem geistlichen
Wesen nach gleichen Ordinierten und Nıchtordinierten, besche1idet?

II

Es verdient hohe Aufmerksamkeıt, WIE entschlossen das Kapıtel VI ‚„‚Gemeimnschaft
der U1n Dienst Berufenen‘“ 123—199, der änglıchste Abschnıiıtt) das ZemeInNSAMeE
Priestertum der Gläubigen ZU gemeınsamen Ausgangspunkt der Klärung offener
Fragen 1mM Verständnis des geistlichen Amltes macht Ebenso ist hervorzuhe-
ben, WIE klar dıe Darstellung des geistliıchen mites der OTfentlıiıchen Verkündigung
das lutherische Bekenntn1is (vor allem XIV mıiıt eın evangelısches
Ordinationsverständnıis, ZUT Geltung bringen kann Die Zustimmung des ‚Vall-

gelıschen Lesers INUSS allerdings dort enden, dıe spezılısche Teilnahme der
Laılen Priestertum Chriısti, WIE S1E Vatıcanum I1 deMmniert (LG 10, Q0), als
auch für dıie lutherischen Kırchen gültiıg darstellt (3 333

Im Unterschlıed hlerzu spricht dıe konfessionelle Dıfferenz klar AauUS, dıe hın-
sichtliıch des geistliıchen angs der Gemeinde VOT Ort besteht Der uther1-
schen Auffassung, dass dıe Kırche „„iıhre elementare Exiıstenzform in der gottes-
diıenstlichen Feıier der (Gemeınnde am (Ort und der Dıienst des mıt der Ordına-
tion übertragenen Amteschen nach wie vor strittig: Wié kann der Anspruch eines geistlichen Amtes, das sich  durch sakramentale Weihe und rechtliche Vollmacht von der Stellung der Laien in  der Kirche dem Wesen nach unterscheidet, mit einer Auffassung des geistlichen  Amtes zusammenbestehen, die das Bleiben der Kirche in der Wahrheit dieser  selbst, Jesus Christus, zutraut und daher auf ein durch Menschen geführtes aber  Jjure divino letztentscheidendes Lehramt verzichtet und sich mit dem Zusammen-  wirken mehrerer verantwortlicher Instanzen, nicht zuletzt der dem geistlichen  Wesen nach gleichen Ordinierten und Nichtordinierten, bescheidet?  H.7  Es verdient hohe Aufmerksamkeit, wie entschlossen das Kapitel VI „Gemeinschaft  der zum Dienst Berufenen“ (123-199, der umfänglichste Abschnitt) das gemeinsame  Priestertum der Gläubigen zum gemeinsamen Ausgangspunkt der Klärung offener  Fragen im Verständnis des geistlichen Amtes macht (123ff). Ebenso ist hervorzuhe-  ben, wie klar die Darstellung des geistlichen Amtes der öffentlichen Verkündigung  das lutherische Bekenntnis (vor allem CA XIV mit CA V), d.h. ein evangelisches  Ordinationsverständnis, zur Geltung bringen kann (132). Die Zustimmung des evan-  gelischen Lesers muss allerdings dort enden, wo CS die spezifische Teilnahme der  Laien am Priestertum Christi, wie sie Vaticanum II definiert (LG 10, AA 10), als  auch für die lutherischen Kirchen gültig darstellt (131, 135).  Im Unterschied hierzu spricht CS die konfessionelle Differenz klar aus, die hin-  sichtlich des geistlichen Rangs der Gemeinde vor Ort besteht (148ff). Der lutheri-  schen Auffassung, dass die Kirche „ihre elementare Existenzform in der gottes-  dienstlichen Feier der Gemeinde am Ort (hat), und der Dienst des mit der Ordina-  tion übertragenen Amtes ... diesem Geschehen zugeordnet (ist), steht die römisch-  katholische Auffassung gegenüber, die unter Ortskirche „die Einheit der Ortsge-  meinden unter einem Bischof“ versteht, eine Gemeinschaft, die ihrerseits in  Gemeinschaft mit der „Kirche als ganzer“ steht; deren besonderer Ausdruck ist die  communio hierarchica, die „Gemeinschaft der Bischöfe[!] untereinander und mit  dem Papst als ihrem Haupt“ (186f). Die Feststellung der Differenz in Sachen epi-  skopaler und primatialer Struktur der Kirche hindert CS jedoch nicht daran, als  gemeinsame Aussage zu behaupten, dass die örtliche Versammlung um Wort und  Sakrament „zwar nicht die ganze Kirche, aber ganz Kirche“ sei (152) — ein wohl-  klingendes Spiel mit „ganz“, das in Wahrheit ein theologisches Problem zum Ver-  schwinden bringt.  Der semantischen Strategie (wenn es denn eine solche und nicht bloße Nachläs-  sigkeit ist) entspricht übrigens eine historische Strategie, die nicht unwiderspro-  chen bleiben darf, gerade weil Historiker und Exegeten evangelischer Konfession  in der CS-Arbeitsgruppe beteiligt waren. Sie besteht in der historisch weithin  unhaltbaren Zurücktragung des Begriffs „der‘“ (einen und ganzen) Kirche in die  Geschichte derselben, sogar seine Eintragung in das Neue Testament, ja vermittelt  über dieses in das Alte Testament, das sonst, sogar beim Begriff des „Volkes  Gottes“, so gut wie keine Rolle spielt (was leider nicht verwunderlich ist ange-  sichts von Missgriffen wie der Auslegung von Eph 2,14ff, in der die Begriffe von  242diesem Geschehen zugeordnet 1s steht dıe römiısch-
katholische Auffassung gegenüber, dıe unter Ortskıirche .„„.dıe KEıinheit der Ortsge-
meınden unter einem Bıschof“ versteht, inNe Gemeıinschaft, ıe ihrerseı1its In
Geme1ninschaft mıt der ‚Kırche als ganzer” steht; deren besonderer USdTruC ist dıe
COMMUNLO hierarchica, dıe „„.Gemeınschaft der Bischöfe[! untereinander und mıt
dem Papst als iıhrem Haupt“ DIie Feststellung der Dıfferenz In Sachen epl-
skopaler und primatıaler Struktur der Kırche ındert CS jedoch nıcht daran, als
gemeInsame Aussage behaupten, dass dıie örtlıche Versammlung Wort und
Sakrament ‚Z Wa nıcht dıie N Kırche, aber SahZ rche  cc SEe1 e1in wohl-
klıngendes Spıel mıt ..  Ran das In Wahrheıit eın theologısches Problem UTn Ver-
schwınden bringt.

Der semantıschen Strategie (wenn denn 1ıne solche und nıcht bloße Nachläs-
sıgkeıt 1St) entspricht übrıgens iıne historische Strategie, die nıcht unwı1derspro-
chen bleiben darf, gerade eıl Hıstorıker und Exegeten evangelıscher Konfession
in der CS-Arbeitsgruppe beteiligt Waren S1e besteht In der historisch weıthın
unhaltbaren Zurücktragung des egriffs der.  ‚06 (einen und ganzen) Kırche in die
Geschichte derselben, 0 seine Eıntragung in das Neue Testament, Ja vermuiıttelt
über dieses In das Alte Jlestament, das og beım Begrıff des ‚„„Volkes
ottes”. e gul W1e keıine Rolle spielt (was leıder nıcht verwunderlıch ist AaNSC-
sıchts Von 1ssgrıffen Ww1e der Auslegung VON Eph Z4MHE In der die Begrılfe VOIl
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Heıden und Judenchrıisten ohne weıteres auf das Verhältnıis Von Kırche und Israel
übertragen werden, oder ıIn der Auslegung VONn eitr In der Von der „Kırche"
gesprochen wird, 26: 43f, 162 u.a.) DiIie Eıntragung des Kırchenbegriffs In den
vorösterlichen Jüngerkreı1s (9f, 36) dürften SOSar römısch-katholische Exegeten
nıcht für richtig ansehen, ebenso wen1g dıe Vereinheitlichung der Gemeinindebilder
des unter dem Tiıtel „dıe Urkıirche“. Wäds, als ‚„„Vorbild und Im  S 201) allen-
falls VoO Ilukanıschen Ideal edeckt ist. Die Darstellung der Kırchengeschichte 1st,

krıitisch dıstanzıerender Passagen in der Perspektive der spateren
Nspruche des römıschen Stuhls auf den Prımat In Leıtung und Lehre stilisıiert. S1ıe
dıent, ungeachtet der korrekt dargestellten) reformatorischen Krıtık Al Papsttum

der Behauptung eiıner mıt Petrus beginnenden un: auf das römische Pap-
zulaufenden Geschichte der „Ausprägungen des Petrusdienstes‘‘

DIie hıstorıische Legıtimation späterer normatıver Ansprüche 1st zumal 1m all
des postels Petrus iragwürdig. Das gılt schon für dıie Identifikation der apostoli-
schen Tradıtion mıt einem personalen und urbıldlıchen „apostolischen Amt: und
für dıe „historische‘“‘ Sukzession se1lner Träger C19; 141f; die Dıfferenzierung 397
bleibt Lolgenlos) noch für Cyprian sınd alle Bıschöfe Inhaber der cathedra Petrı
In der Entwicklung Roms, des einz1gen „apostolıschen Sıtzes“ Westen, ırd dıe
Bedeutung der polıtıschen Machtbildung ZzZugunsten der NOC ange e1ıt regı1onal
begrenzten ‚„„‚Autorıtät des Glaubensurteils‘‘ heruntergespielt Auch CACDC-
tisch ist dıe besondere Funktion, cdıe dem Apostel Petrus aufgrund Mt 6.17=19
zuschreı1bt, kaum haltbar Dıie These der Kontinuıntät Von Jüngerkreı1s und
Kırche soll War den Anspruch des 1SCANOTIS VON Rom., Nachfolger PetrI1 se1n
un den Lehr- und Hırtendienst der unıversalen Eıinheiıt der Kırche innezuhaben
(153, 163), qals unmıttelbar durch Jesus Christus gestiftet, „göttlıchen Rechts‘“‘
bestehend erscheinen lassen, doch o1bt 1m keınen „Petrusdienst“, der über
dıe Autorı1tät des Apostels in bestimmten Gemeılinden und über seinen Tod hınaus
fortgedauert hätte Der Ausdruck ‚„„Petrusdienst“‘ (ein Ausdruck tto Karrers dus
den fünfzıger Jahren, den dıe Dialoge in den USA aufgenommen haben) scheınt
für eınen gesamtkırchlichen Eıinheitsdienst daher nıcht csehr glückliıch

Z
Die Fragwürdıigkeıt des Ausdrucks „Petrusdienst“‘ sSEC1 hıer hintangestellt, WIE

auch dıe Verwunderung darüber. dass sıch überhaupt auft dıe hıstorische
Begründung normatıver Ansprüche in zeıtlıchen Ursprüngen versteıift als ob nıcht
dıe evangelısche Bıbelforschung hınreichend die Selbstdemontage solcher Versu-
che bewlesen hätte DiIie Sache ist ökumeniıisch bedeutsam und herausfordernd

Denn versucht, dıie Akzeptanz des römisch-katholischen Papstamtes
durch die utherischen Kırchen erreichen 1m Kontext e1Ines gesamtkırchlıchen
„Petrusdienstes‘‘; dieses Konzept würde zugle1ic dıe evangelıumsgemäße Neuge-
staltung des historisch gewordenen Papstamtes einschließen. Beıden Kirchen also
würde ıne erhebliche Fortentwıicklung zugemutet. ur 1E verwirklıicht, waäaren
lutherische Einwände eınen regulierten „pastorale(n) Dienst der weltwe1-
ten Gemeinschaft der Kırchen und ihrer gemeınsamen Bezeugung der Wahrheit“‘
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nıcht mehr grundsätzlıcher Natur mgeke. könnte dıie römiısch-katholi1-
sche Kırche dıe reformatorıische Kritik Papstamt konstruktiv aufnehmen: Eın
unıversalkırchlicher ‚„Petrusdıienst“ könnte als olcher „1N Strukturen Kolleg1ialer
und synodaler Gesamtveran wortung verpflichtend eingebunden sein“, könnte „.die
E1ıgenständigkeıt der regıonalen Teilkırchen einschhebliıc ihrer konfessionellen
Prägung achten“ und könnte iın Lehrfragen „dıe Überordnung der Heılıgen
chrıft SOWIE dıe Gesamtveran wortung aller Getauften“‘ wahren (194.21) /u
Recht kennzeıichnet CS die ökumeniısche Versöhnung in dieser rage als Umkehr
und Neuanfang er christliıchen Kırchen. Denn S1e würde dıie „gegenseıltige Aner-
kennung als Kırchen“ gleicher apostolıscher Legıtimität bedeuten, .„„dıe (GJjeme1ln-
schaft In den Sakramenten und dıe gegenseıtige Anerkennung der Amter, denen
Wort und akramen anvertraut ist‘  06 (199; 87)

Es spricht sehr für CS dass nıcht der Scheıin erweckt wiırd, das römiısch-katholi1-
sche Papstamt se1 in se1ıner dogmatısch und kırchenrechtlich tatsächlıch bestehen-
den Selbstdefinition durch den Jurisdiıktionsprimat und das Unfehlbarkeıitsdogma
evangelıscherseıts akzeptabel 98) Auch WEeNnNn evangelısche Kırchen nıcht
mehr VON „Antıichrıist" sprechen und gerade WEeNN S1e einem gesamtkırchlıi-
hen FEinheıitsdienst zustimmen sollten, mussten S1€e uch ach erhebliche Ver-
änderungen fordern, WENN S1e. 1n cdıie gegenseılt1ge Anerkennung der Amter e1In-
bezıehen können sollen. Das ist 7U eınen der Verbindlichkeitsvorbehalt der Helt-
ligen Schrift gegenüber der und se1 noch CHNS gefassten) Unfehlbarkeit se1iner
Lehrentscheidungen; ZU anderen dıe verpflichtende Eınbindung des Jurisdıik-
t1ıonsprimats In dıe Communio-Struktur der rche, dıe durch „Konzıiharıtät, Kol-
legialıtät und ubs1idıarıtät‘ geprägt ist (196, 198:; vgl O71 81)

CS argumentiert für dıe Möglıchkeıit, diese Bedingungen 1m Rahmen eInes un1-
versalen „Petrusdienstes‘‘ einzulösen, aut der rundlage zweler Annahmen. Die
ıne Annahme: Es &n  x eınen gesamtkirchlichen Einheitsdienst geben, we1l
„„dem Wesen und Auftrag der Kırche (entspricht), dıe sıch auf lokaler, regıonaler
und unıversaler Ebene verwiırklıcht‘‘ (193: vgl 144, 579 Dıie andere Annahme:
DIie „Zesamte Chtistenheit“, dıie „Sal Kırche“ oder „Universalkırche" 1st ıne
COMMUNLO ecclesiarum, iıne „Gemeinschaft VON Gemeinschaften“‘ oder ‚Teıulkır-
chen  .. dıe der Kepräsentanz und der pastoralen Leıtung durch das ordınationsge-
bundene Amt, hier: durch den ‚„Petrusdienst”, bedarf (25 431 133 95) Es ist
sehr wichtig, dass diese beıden nnahmen eutlic erkennen lässt; gleichwohl
sınd S1e in der Fassung VO  — CS hoch problematıisch.

Das Problem der ersten Annahme besteht darın, dass hıer der Umstand, dass sıch
dıe Kırche auf lokaler, regionaler und universaler kbene „verwirklıcht"”, als
Wesen und Aufgabe der Kırche ehörıg behauptet ırd. In der Jlat 1st auch für
evangelısche Kırchen 1mM Sınne der elementaren orm der gottesdienstlichen KEın-
zelgemeınde notwendig, dıe regiıonale und dıie unıversale „Dımens1ion" der Kırche
wahrzunehmen und über entsprechende instıtutionelle und rechtliche Strukturen
nachzudenken Aber iıne gleichrangıge Reihung dieser Ebenen, eın
-AnUusSsS” auch für reglonal- und gesamtkırchlıche instıtutionelle Strukturen
gerät 1n pannung ZU evangelıschen Gemeıindeprinzıp. Das droht erst rec WE

diıese Verwiırklıchungsformen nıcht VO  — der na sancta‘ des Credo her‘  6C verstan-
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den werden, WIE VO  a sıch Sagl, sondern doch auch Von der zugle1ic sıchtbaren
oder sıchtbar werden sollenden Universalkıirche Vollends INUSS dıe nalogie
der dre1 Ebenen, dıie SS ohne weıteres unterste schweren Bedenken begegnen.
(GGemeiınnt ist nämlıch ıne bestimmte nalogıe: dıe des jeweıligen 95 vIn und
Gegenüber‘ Von kırchlıchem Amt und kırchlicher Gememninschaft“‘ (186; 8/7) Dies
wırd SOSar als lutherisches Votum angeführt. Tatsächliıch SsStammı(t das Zıtat Aaus
einem wen1g maßgeblıchen Kommi1ss1ionspapIter, und 1st weder lutherisch noch
überhaupt reformatorisch. Denn jene dreıtfache Analogı1e 1m Verhältnis VOI Amt
un! Gemeininschaft impliziert das VerständnıiIis des geistlichen mites als eiıner Hıer-
archtie dre1ier Amter: Priester, Bıschof. aps S1e iımplızıert, dass das Bıschofsamt
nıcht bloß eın kırchenleitender „Dıenst” des eiınen und einz1gen geistliıchen Amtes
ist (Kırchenverfassungen LKB und sondern eın VO Pfarramt VOTI-
schıedenes., nämlıch das eigentlich miıt der „Schlüsselgewalt“ betraute und privile-
gjerte „Amt“ (159: 1859) Als lutherisches Votum ırd Recht gesagl, dass für
übergemeindliche Strukturen das /usammenwirken Von personaler, kolleg1aler
un synodaler Verantwortung wesentlıch 1st Gleichwohl ırd das Bıschofsamt als
Regelfall der personalen Verantwortung auf regionaler Ebene ausgezeıichnet: SE
Gemeninschaft mıt ıhmden werden, wie CS von sich sagt, sondern doch auch von der zugleich sichtbaren  oder sichtbar werden sollenden Universalkirche (144). Vollends muss die Analogie  der drei Ebenen, die CS ohne weiteres unterstellt, schweren Bedenken begegnen.  Gemeint ist nämlich eine bestimmte Analogie: die des jeweiligen „‚In und  Gegenüber‘ von kirchlichem Amt und kirchlicher Gemeinschaft“‘ (186; 187). Dies  wird sogar als lutherisches Votum angeführt. Tatsächlich stammt das Zitat aus  einem wenig maßgeblichen Kommissionspapier, und es ist weder lutherisch noch  überhaupt reformatorisch. Denn jene dreifache Analogie im Verhältnis von Amt  und Gemeinschaft impliziert das Verständnis des geistlichen Amtes als einer Hier-  archie dreier Ämter: Priester, Bischof, Papst. Sie impliziert, dass das Bischofsamt  nicht bloß ein kirchenleitender „Dienst“ des einen und einzigen geistlichen Amtes  ist (Kirchenverfassungen ELKB und VELKD), sondern ein vom Pfarramt ver-  schiedenes, nämlich das eigentlich mit der „Schlüsselgewalt“ betraute und privile-  gierte „Amt““ (159; 189). Als lutherisches Votum wird zu Recht gesagt, dass für  übergemeindliche Strukturen das Zusammenwirken von personaler, kollegialer  und synodaler Verantwortung wesentlich ist. Gleichwohl wird das Bischofsamt als  Regelfall der personalen Verantwortung auf regionaler Ebene ausgezeichnet: „in  Gemeinschaft mit ihm ... auch andere kirchenleitende Ämter‘“. Damit scheint der  Schritt zum „Petrusdienst“ möglich, der „für das Bleiben der universalen Kirche in  der apostolischen Wahrheit sowie für die weltweite volle Gemeinschaft der Kir-  chen“ Sorge zu tragen hätte (187f).  Die auch in CS herangezogene Bemerkung Melanchthons, dass ein das Evange-  lium zulassender Papst in Superiorität menschlichen Rechts akzeptiert werden  könne (178), nennt kein zureichendes Argument für einen gesamtkirchlichen Ein-  heitsdienst. Sie reagiert auf die seinerzeit aktuelle (kirchen-)politische Lage im  Reich oder im Abendland. Wie heute (vgl. 185) „um Friedens und gemeiner Einig-  keit willen‘“ zu verfahren sei, ist, wenn es dabei um „menschliches Recht“ geht,  eine ganz offene Frage und Aufgabe. Von evangelischen Kirchen kann diese Auf-  gabe mit einem Einheitsdienst, wie ihn CS definiert, verbunden werden, sofern er  „menschlichen Rechts“, d.h. Gegenstand kirchlicher Ermessens-, Klugheits- und  auch Kompromissentscheidungen ist. CS definiert den petrinischen Einheitsdienst  jedoch als von Jesus Christus gestiftet und zum Wesen der Kirche gehörig, d.h. als  göttliches Recht. Dieser „pastorale Dienst“ ist dementsprechend zugleich ein „uni-  versales Leitungsamt“ in der Stellvertretung Christi und in der Weise verantwort-  lich für das Bleiben der universalen Kirche in der apostolischen Wahrheit, dass er,  wie auch CS Vaticanum I interpretiert, „für den Konfliktfall als Letztinstanz‘“ fun-  giert (173). Es ist daher notwendig und unaufgebbar, ausgestattet mit „letztver-  bindliche(r) Leitungs- und Lehrkompetenz“ (193.3); es ist zuständig für die  „Jeweils in neuen Situationen festzustellende Wahrheit“: determinatio fidei (190;  nicht bloß festificatio! 173!). Damit erneuert CS im „Petrusdienst‘“ alle wesentli-  chen Anstöße der evangelischen Kirchen am Papstamt. Denn diese Kirchen sehen  mit Joh 14,16f,26 den ortsungebundenen und auch amtsunverfügbaren Heiligen  Geist als Stellvertreter Christi auf Erden an. Wie soll die evangelische Bedingung  des Verbindlichkeitsvorbehalts des Evangeliums selbst, auch gegenüber kirchli-  chen Lehrentscheidungen, damit zusammengehen? Oder will CS die „dialektische  245auch andere kırchenleitende Amter‘‘. Damıt scheıint der
Schritt Z7U „Petrusdienst“ möglıch, der „Tür das Bleiıben der unıversalen Kırche 1n
der apostolischen Wahrheit SOW1E für die weltweite volle Gememinschaft der Kıir-
hen  o orge tragen hätte

DIie auch in herangezogene Bemerkung Melanc  Ons, dass eın das Evange-
1Uum zulassender Papst in Superlorität menschlichen Rechts akzeptiert werden
könne nenn keın zureichendes Argument für eiınen gesamtkırchlichen KEın-
heıitsdienst. Sıe reaglert auf dıie selinerzeıt aktuelle (kırchen-)politische Lage 1m
Reich oder 1mM Abendland Wıe heute vgl 185) 59 Friedens und gemeıner Eıin1ig-
keıt wıllen“‘ verfahren sel, 1st, WECNN dabe1 ‚menschlıches Recht“ geht,
iıne Sanz offene rage und Aufgabe Von evangelıschen Kırchen kann diese Auf-
gabe mıt einem Eıinheıitsdienst, WIe ıhn definiert, verbunden werden, sofern
‚„‚menschlıchen KECHtS.. Gegenstand kırchlicher Ermessens-, Klugheıts- und
auch Kompromıissentscheidungen ist. CS definiert den petrinıschen Einheitsdienst
jedoch als VON Jesus Christus gestiftet und ZU Wesen der Kırche ehörıg, als
göttliches Recht. Dieser „pastorale Dienst“ 1ST dementsprechend zugle1ic e1In . unl-
versales Leıtungsamt“ ın der Stellvertretun Christ1i und In der Weise verantwort-
ich für das Bleıben der unıversalen Kırche In der apostolıschen Wahrheıt, dass CI,
WIE auch CS Vatıcanum interpretiert, Ar den Kontfh als Letztinstanz‘“‘ fun-
o1ert Es 1st daher notwendıg und unaufgebbar, ausgestattiet mıt „Jetztver-
bındliche(r) Leıtungs- und Lehrkompetenz‘‘ (195.3) ist zuständıg für cdıe
„Jeweils in Sıtuationen festzustellende Wahrheit‘“‘: determinatio fidei (190;
nıcht bloß testificatio! Damıt erneuert C0S 1mM .„Petrusdienst“ alle wesentlı-
chen Anstöße der evangelıschen Kıirchen Papstamt. Denn diese Kırchen sehen
mıt Joh 446126 den ortsungebundenen und auch amtsunverfügbaren Heılıgen
Geilst als Stellvertreter Christı auf Erden Wiıe soll die evangelısche Bedingung
des Verbindliıchkeitsvorbehalts des Evangelıums selbst, auch gegenüber kırchlı-
chen Lehrentscheidungen, damıt zusammengehen”? Oder 111 CS cdıe ‚dıalektische
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pannu zwıschen Verbindlichkeitsanspruch und Verbindlichkeitsvorbehalt“
innerhalb des kırchlıchen Lehramtes platzıeren? DIie „UÜberordnung der Heılıgen
Schrift““ reduzıert sıch jedenfalls ı Kontext des ‚„Petrusdienstes‘” ZUT „uFeue ZAU

bıblıschen Wort der verbindlıchen Tradıtion der Kırche"“
me1n! dıie Bındung des .„Petrusdienstes” den Bischof VO Rom ege sıch
er Belastungen AaUus hıstorıschen Gründen nahe  c. {Das erfordert nıcht

1U WIC eingeraumt das „Gespräc mMI1t den Ostkırchen dıe auf Kollegijalıtät
der Repräsentanz bestehen sondern den ückgang auf das erste Jahrtausend vgl
200 Doch ürften gerade nıcht dıe historischen Gründe SC1HI dıe hler zählen
da diıese VOL allem Gründe der polıtischen Macht 1U dıe echte (10
mediale Attraktıvıtät hinausgehende) rel1g1öse und moralısche Autorıtät würde

‚„ Vorsıtz der Liebe“ rechtfertigen formuhert als noch stel-
lende rage, ob|[! und inwıeweıltl dıe historische Gestalt des Papstamtes den wahr-
ICn bleibenden und unverzıchtbaren Kern des Petrusdienstes gewah hat““
DIie „letztverbindlıche eıtungs und Lehrkompetenz wurde als römiısch katho-
hlısche ‚„‚Grundbedingung‘“ beschrıieben dass der vorgeschlagene Petrus-
cdienst „SCINCIN Kern nach geschichtlich verwirklıicht 1S Person und ufgaben-
stellung des 1SCNOTIS VON Kom des römıschen Papste  .. (193 Iiese Festlegung
stellt fast 1Ne Aporıe dar CS macht hıer neuerlıiıch den Vorschlag, dıe römisch-
katholischen und cdıe gesamtkırchlichen Funktionen des Papstes untersche1iden
200 Das WAaTc nıcht WEN1SCI sensationell als dıe Anerkennung Petrus-
cAienstes durch dıe evangelısche Kırche eıl C111 Amt göttlıchen und CIM Amt
menschlichen Rechts Person VETrCINMISCH würde Denn anders als dıe nier-
scheidung zwıschen Amt und Person des Papstes 1SLt dıes bıslang keıner Welse
CIn Element des römısch katholıschen Amtsverständn1isses

IDIie Problematıik der zweıten der oben genannten Annahmen CS heraus-
zustellen soll nıcht cdie höchst anerkennenswerte Leıstung verkleinern dass das
Selbstbild beıder Kıirchen des Dıalogs der „Gemeinschaft der eıligen ZC11-

iriert Denn obwohl wichtige Klemente der Commun10 Ekklesiologıe gul CVaANZC-
lısch sınd und ökumeniısch Geltung stehen Ssınd SIC auch den lutherischen Kır-
chen zumal den etatıstısch gefährdeten Landeskırchen kKeineswegs schon voll
verwiıirklıcht Doch auch bleıbt dıese Ekklesiologie al wesentliıchen
Punkt problematısc Der Begrıff der wırd nämlıch und dies ziemlıch
verschleiert zweiıerle1 Bedeutung gebraucht Eınerseı1ts bedeutet dıe eme1nd-
1 „„.Gemeinschaft der Heılıgen wesentlıch verknüpft mıiıt dem SECIMCINSAMIECN
jedem Einzelnen gleichem aße geschenkten Priestertum (mıt allen Folgen für
Gestalt und Recht der rche) Andererseıts steht für die „„‚„Gemeinschaft der KIr-
chen Was sowohl historisch als auch dogmatısch cdıe 99der bischöflich
geleıteten iırchen“ bedeutet 145 82) Natürlıch sınd beıde Bedeutungen MOS-
lıch und sınnvoll aber dıe CNSC Verbindung ihrer Unterschiedlichkeıit Kernkon-
zept VO  —; wırd nıcht zureichend egründe ZU eı1ıl O2 verdeckt das
ge1istlıche Amt auch als regionales und unıversales Leıtungsamt nezessitheren
Daher 1ST die einladend klıngende Formel ‚„‚Gemeinschaft der Gemeinschaften
(23 noch nıcht wirklıch ökumenıisch SIC bezeıichnet erst 1116 Aufgabe noch
nıcht deren Lösung
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©Angesıchts des Unterschieds zwıschen der gottesdienstlichen „UOrtsgemeıinde
und der bıschöflichen ‚„„Ortskırche“ als FEinheit mehrerer Ortsgemeıinden INUSS, WIE
CS richtig feststellt, die ‚klassısche Kontroversfirage nach der epıskopalen und DTr1-
matıalen Struktur der Kırche“ wıeder aufgenommen werden Doch trıtt dıie
wesentliche Dıfferenz zwıschen dem evangelıschen und dem römısch-katholischen
Geme1lindeverständnıiıs ın den Hıntergrund, schon in der Verschleifung VOoN

‚„„.Gaben“ und „Gabe‘“ (3 vgl cdıe undıskutierte Begründung der (Gemennschaft
der Heılıgen, Sanchi, In der Teılhabe den heiligen aben, SANCIA, 49 A Identi-
iıkatıon der apostolıschen Tradıtiıon mıt einem apostolıschen Amt 0.) Vor allem
dıe Strittigkeit der sakramental-hierarchischen Amter wird übergangen; S1e aber ist
entscheıidend. Denn ıne ültıge Eucharıstie erfordert in römısch-katholischer
Sıicht zwingend dıe Anwesenheıt des kanonısch geweılhten Priesters, und S1e
SscCh1e eucharıstische Gemeninschaft mıt anderen Kırchen, Ja O93l dıe (Jast-
freundschaft gegenüber evangelıschen Chrıisten aus! Möglıcherweıise W ar er
ine Fehlentscheidung, dıie CS-Arbeitsgruppe muıt der Amterfrage betrauen
muıt den schmerzlıcheren Problemen der nıchtgewährten eucharıstischen Geme1in-
cchaft oder der noch nıcht konfessionsverbindenden hen

Rıchtig ırd als utherische Auffassung bezüglıch der Struktur der COMMUNLO in
den größeren Gememnnschaften WIE den Landeskırchen festgehalten, dass dıe
Bıischöfe, dıe Gemennschaft der Ordinierten und die S5Synoden, ordıinılerte und
nıchtordinierte Kepräsentanten des Volkes (jottes besondere personale, kolleg1ale
und synodale Verantwortung für die FEinheit der Kırche (149, 188) Unklar
bleibt nach W1e VOIL, WIEe dıese Strukturen mıt der römiıisch-katholischen COMMUNLO
hierarchica verbunden werden sollen. Wıe kann zumal das apstamt, auch
als „Petrusdienst”, In ıne Communio0o-Struktur eingebunden werden (Nr. 198),
der auch die evangelısche Communi0o-Struktur, d.h der Einheitsdienst VOoO  —

„Laıien“, also VOoNn kırchenleitenden Nıchtordinierten, konstitutiv gehört? über-
geht bedauerlicherweıise dıe synodalen Möglıchkeıiten des gesamtkırchlichen FKEın-
heıtsdienstes. Nıchtsdestowen1ger <1bt e ıne gute Antwort, die freıliıch 1TCca-
1istısch scheimnt, dass S1€e auch dort 11UT als „Problemanze1ige“ und als zukünftige
„Frage“ mıt vielen (ehrenvollen) Konjunktiven formuhert ırd gegenseıltige Aner-
kennung als „Kırchen“, Anerkennung der Amter bzw. des jeweıligen „Prie-
tertums er Gläubigen DIies würde dıe römısch-katholische Anerkennung des
evangelıschen Verständnisses VO  — ‚„.Gemeıinde‘“ und „Amt““ einschlıeßen, und WAar
als dem eigenen Kirchenverständnıis zugeordnet, würde ıne erhebliche
Modifikation des kanonıschen Rechts erfordern. Aber S1e ist nıcht wen1ger gul
möglıch als dıie Anerkennung eines gesamtkırchlichen Einheitsdienstes UuUrc dıie
evangelıschen Kırchen, dem die römısch-katholische Vısıon des „Petrusdienstes‘“
zugeordnet werden könnte (nıcht umgekehrt, WIEe der bayerısche Landesbischof
gutgemeınt, aber eIwas unbedacht wollte) SO esehen ist die ‚„‚COMMUNLO VOoN
Schwesterkirchen“‘ doch 1ıne realıstiısche offnung
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